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jeden Montag 14:00 - 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945-  510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

CDU

jeden Dienstag 10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

SPD

jeden Montag 17:30 - 18:30
Uhr (außer während der Fe-
rien) und nach Vereinbarung

Büro:Rathaus, Raum 801
Telefon� 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion 
@fdp-bornheim.de
Internet:www.fdp-born-
heim.de

FDP

nach Vereinbarung

Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon� 02227 / 9099377
Fax: 02227 / 909427
E-Mail: h.g.feldenkirchen
@t-online.de
Heinz Müller
Telefon� 02227 / 912070
Fax: 02227 / 912072
E-Mail: jenneberg01
@netcologne.de

UWG/Forum

nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene
@rat.stadt-bornheim.de
Internet:www.gruene-born-
heim.de

Bündnis 90 /
Die Grünen

Fraktionen

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten
re gel mä ßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
jeden 1. und 3. Donnerstag
im Monat
16:30 - 18:00 Uhr Erwachsene,
Kinder und Jugendliche 
bereits ab 16:00 Uhr 
Telefon�
0 22 22 / 945 - 101

Störungshotline:
Telefon� 0180 / 2 11 22 44
oder auf der Internetseite der
Stadt Bornheim:
„Störungsmeldung Straßenbe-
leuchtung“

Bornheimer 
Jugendtreff (BJT)

Stadtverwaltung Bornheim

Defekte
Straßenbeleuchtung

Energieberatung

Volkshochschule Bornheim/Alfter

Alter Weiher 2, 53332 Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Öffentliche Stadtbücherei

Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 938565, Fax: 022 22 / 938567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr

Königstraße 31
53332 Bornheim
AnsprechpartnerIn: 
Brigitte Bitter und 
Frank Unkelbach 
Telefon� 0 22 22 / 2500
E-Mail:
bornheimerjugendtreff@gmx.de
Internet: 
www.bornheimerjugendtreff.de

Postanschrift: Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 945 - 0,   Fax  0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet: www.bornheim.de
Fachbereich Jugend und Schule: Brunnenalle 31, 

Telefon �0 22 22 / 9437 - 0
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltepunkt Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag- Mittwoch  07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbreich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahnlinie 18: Haltepunkt Waldorf
Buslinie 818: Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag     08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag            08:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbetrieb  für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 07:30 -15:00 Uhr
Donnerstag          10:00 - 18:00 Uhr
Freitag                 07:30 - 12:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat

09:00 - 13:00 Uhr 

Wirtschaftsförderung

Für einen neuen Gewerbestandort oder Gewerbegrundstückskauf:
Herr Strauss, Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-223, 
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de

Für Fragen zu Betriebserweiterungen, Betriebsumsiedlungen,
zur Standortsuche und für allgemeine Informationen zum Wirt-
schaftsstandort Bornheim:
Herr Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-339, 
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de 

StadtBetriebBornheim AÖR

SPRECH-
STUNDEN

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim, � 02222 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00Uhr, Frühschwimmen 

14:30 - 21:30 Uhr, Familienbad
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr, Familienbad 

Sauna im Hallenfreizeitbad
Öffnungszeiten Sauna
Montag - Mittwoch, Freitag      10:00 - 22:30 Uhr, gemischte Sauna
Donnerstag 10:00 - 22:30 Uhr, Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr, gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage    08:00 - 19:00 Uhr, gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)

08:00 - 01:00 Uhr, gemischte Sauna

Im Rathaus Bornheim durch die
Verbraucherzentrale NRW am
am  14.12.2011 und 11.01.2012,
jeweils 14 - 18 Uhr.
Kostenbeitrag: 5 Euro
Anmeldung bei Frau Burchert
Telefon � 0 22 22 / 945 - 307

Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften, 
Mittwoch, 07.12.2011, 18:00 Uhr, Rathaus Bornheim, 
Ratssaal, Rathausstraße 2, Roisdorf

Stadtrat, 
Donnerstag, 08.12.2011, 18:00 Uhr, Rathaus Bornheim,
Ratssaal, Rathausstraße 2, Roisdorf

Die nächsten Sitzungen

Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungsunterlagen) finden Sie auf der Internet-Seite der Stadt Bornheim direkt unter
http://session.stadt-bornheim.de/bi/infobi.php.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

2. Satzung vom 28.11.2011 zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über
die Anstalt des öffentlichen Rechts “Stadtbetrieb Bornheim“ vom 02.10.2007
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 21.07.2011 auf-
grund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe l der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.
666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetze vom 24. Mai
2011 (GV. NRW.S.270), folgende 2. Satzung zur Änderung der Sat-
zung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen Rechts
“Stadtbetrieb Bornheim“ vom 02.10.2007 beschlossen:

Artikel I

1. § 2 Abs. 1 wird um folgende neue Nr. 3 ergänzt:

„3. die Produktion und Vermarktung von Energie aus 
regenerativen Energiequellen, beispielsweise Photovol-
taik- und Windkraftanlagen“.

2. § 2 Abs. 4, Satz 1 erhält folgende Neufassung: 

Der Stadtbetrieb Bornheim kann unter den Vorausset-
zungen des § 108 Gemeindeordnung NRW Unterneh-
men gründen oder sich an diesen beteiligen, wenn dies 
dem Unternehmenszweck dient.

3. § 2 Abs. 4, Satz 2 wird gestrichen.

4. § 5 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Der Verwaltungsrat besteht aus der/dem Vorsitzenden 
und 12 übrigen Mitgliedern.

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Stadt Bornheim

Bekanntmachungsanordnung 

Vorstehende
2. Satzung vom 28.11.2011 zur Änderung der Satzung
der Stadt Bornheim über die Anstalt des öffentlichen
Rechts “Stadtbetrieb Bornheim“ vom 02.10.2007
mache ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit
der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kom-
munalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis

Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 28.11.2011

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Jetzt auch ec-cash im Rathaus 
als Zahlungsmittel möglich
Im Bürgerbüro und in der Stadtkasse der
Stadt Bornheim können die Besucherinnen
und Besucher nun auch ec-cash als Zahlungs-
mittel einsetzen. Eine solche Kartenzahlung
ist jeweils ab 10 € möglich. Damit sollen die
Besucherinnen und Besucher des Bürgerbü-
ros eine zusätzliche Möglichkeit erhalten,
schnell und unkompliziert Zahlungen vorzu-
nehmen. Dies vereinfacht und beschleunigt
auch manche Verwaltungsabläufe.

Wer einen neuen Personalausweis beantragen
muss, sollte den richtigen Zeitpunkt wählen, um
vermeidbare Wartezeiten zu unterbinden. Allein
die Einführung des neuen Personalausweises
im vergangenen Jahr führte zu erheblich länge-
ren Bearbeitungszeiten. In den Wochen insbe-

sondere vor den Sommer- und Weihnachtsfe-
rien beantragen viele Bürgerinnen und Bürger
für ihre Urlaubsreisen neue Dokumente. Trotz
veränderter und verbesserter Abläufe in der
Verwaltung konnten die entstehenden Warte-
zeiten deshalb in diesem Jahr nicht vollständig
aufgefangen werden.

Aber: Die Erfahrung und auch vorgenommene
Erhebungen zeigen, dass es während einiger
Öffnungszeiten entspannter zugeht. Deshalb
empfiehlt das Bürgerbüro, die besucherärme-
ren Zeiten mittwochs von 7:30 bis 16:00 Uhr so-
wie an den Dienstag- und Freitag-Vormittagen
von 7:30 bis 8:30 Uhr stärker zu nutzen. Insbe-
sondere am Montag und am Donnerstag ist zeit-
weise mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Plakatausstellung: Mittweida -
Seit 20 Jahren unser Partner
Aus einer fast zufälligen Kon-
taktaufnahme wurde 1991 eine
Städtepartnerschaft zwischen
dem sächsischen Mittweida und
unserer Heimatstadt Bornheim.
Auf breiter Ebene wird diese
Verbindung auch heute noch
aktiv gepflegt. Doch was hat
sich in den zwei Jahrzehnten in
unserer Partnerstadt getan?
Wie hat sich Mittweida unter
den nicht immer leichten Be-
dingungen seit der Wiederver-
einigung entwickelt?

Die vom Stadtarchiv Bornheim
gezeigte Plakatausstellung
„Mittweida – seit 20 Jahren un-
ser Partner“ bietet seit dem
01.12.2011 in der Bürgerhalle
des Bornheimer Rathauses einen interessanten Einblick in Ge-
schichte und Gegenwart der Hochschulstadt an der Zschopau.
Am 08.12.2011 findet um 17:30 Uhr ein Gang durch die Ausstel-
lung statt. Stadtarchivar Christian Lonnemann wird dabei die ver-

schiedenen Aspekte erläutern und bei Fragen zur Verfügung ste-
hen.
Bis zum 23.12.2011 steht die Schau während der Öffnungszeiten
des Rathauses allen Besuchern offen.

� Blick auf den schönen Marktplatz von Mittweida

Tollitätentreff
der Stadt 
Bornheim am
07.02.2012

Am Dienstag, dem 07. Fe-
bruar 2012, um 19:00 Uhr, fin-
det der Tollitätentreff der
Stadt Bornheim in der Rhein-
halle Hersel statt. 

Es erwartet Sie ein tolles und
abwechslungsreiches Pro-
gramm.

Karten zum Stückpreis von
20 Euro können im Rathaus
unter der Telefonnummer
02222/945-212 (Frau Schu-
macher) bestellt werden.
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Energieberatung im Bornheimer Rathaus - Es gibt noch freie Plätze

Pünktlich zur Heizsaison steigen die Preise für Öl und Gas. Jeder kann dazu
beitragen, dass diese Kosten nicht auf die eigene Rechnung durchschlagen
– auch ohne Verlust an Wohnkomfort. Am wirkungsvollsten ist es, die Hei-
zung niedriger zu drehen. Jedes Grad weniger spart sechs Prozent Heiz-
energie. Dipl.-Ing. Wilfried Thalhäuser, Energieberater der Verbraucher-
zentrale, berät interessierte Bürgerinnen und Bürger einmal monatlich im
Rathaus Bornheim. 

Die Tipps des Energieexperten:

•Heizkörper frei räumen: Decken Sie Heizkörper nicht mit Vorhängen oder
Verkleidungen ab, und stellen Sie sie nicht mit Möbeln zu. Die war-
me Luft kann sonst nicht zirkulieren, der Thermostat funktioniert 
nicht richtig.  

•Zeitschaltuhren nutzen: Während Sie schlafen oder bei der Arbeit sind, 

müssen die Wohnräume nicht voll beheizt werden. Der Zeitschalter
Ihrer Heizungsanlage oder programmierbare Thermostatventile 
sorgen dafür, dass es trotzdem gemütlich ist, wenn Sie aufstehen 
oder nach Hause kommen. 

•Nicht voll aufdrehen: Stellen Sie das Thermostatventil genau auf die ge-
wünschte Temperatur ein. So wird der Raum schön warm, aber 
nicht überheizt. Übrigens: Es wird auch nicht schneller warm, 
wenn Sie eine hohe Endtemperatur wählen.

•Richtig lüften: Lüften ist wichtig, um Schimmelbefall in den Wohnräumen
zu verhindern. Drehen Sie dann den Heizkörper ab. Sonst heizt er 
wegen der einströmenden kalten Luft besonders stark –  und zwar 
direkt nach draußen. Dabei gilt: Stoßlüften ist die beste Methode, 
gekippte Fenster sind jedoch besser, als gar nicht zu lüften. Schlie-
ßen nicht vergessen!

•Dichten und dämmen: Ganz klar – je weniger Wärme nach draußen geht, 

desto weniger müssen Sie heizen. Ein erster Schritt ist deshalb, al-
te Fenster und Türen abzudichten. Hauseigentümer sollten außer-
dem über eine Dämmung von Kellerdecke, Dachboden und der ge-
samten Gebäudehülle nachdenken. 

Bei Fragen zum richtigen Heizen und Lüften können Ratsuchende sich bei
Manuela Burchert von der Stadt Bornheim unter Tel. 02222/945-307 oder
per E-Mail: manuela.burchert@stadt-bornheim.de anmelden.

Freie Termine gibt es in diesem Jahr noch am 14.12.2011.
Das Energieberatungsangebot der Verbraucherzentrale ist auf Initiative der
Projektgruppe Erneuerbare Energien/Energieeffizienz des integrierten
ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) in allen Kommunen im linksrheini-
schen Rhein-Sieg-Kreis zustande gekommen. Dank Förderung kostet die
Beratung nur 5 Euro.

Zahlen oder frieren? Heizkosten im Griff ohne kalte Füße

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim


